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Alles neu macht der Mai... 
Alles neu macht der Mai,

Macht die Seele frisch und frei!

Lasst das Haus, kommt hinaus,
Windet einen Strauß!

Rings erglänzet Sonnenschein,
Duftend pranget Flur und Hain;

Vogelsang, Hörnerklang
Tönt den Wald entlang. 

Hermann Adam von Kamp (1796-1867) 
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672/922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des  
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Zahnärztlicher Notdienst  0180 322 255 530

Wichtige Telefonnummern und Öffnungzeiten

Notfallversorgung im Spital Waldshut
Internistische Notfallversorgung 
Chirurgische Notfallversorgung 
Gynäkologische Notfallversorgung 
Geburtshilfliche Notfallversorgung
Urologische Notfallversorgung
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen 
rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Information Todtmoos
Wehratalstr. 19
79682 Todtmoos 

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag       9:00 Uhr - 17:00 Uhr

Kontakt:
Telefon:    +49(0)7652 / 12068540 
Fax:           +49(0)7652 / 120689549

Freibad „Aqua Treff“ 
 0171/7774117
Montag                             geschlossen
Dienstag  - Sonntag        geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss 

Bei schlechtem Wetter:
Montag                                geschlossen
Dienstag – Sonntag         geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss

Revierleiter Forstrevier Todtmoos
Georg Freidel 
Telefon:  077628033825
Handy:  0 1736244791
E-Mail: Georg.Freidel@landkreis-waldshut.de 

Bauhof 
 07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauhofleiter Siegfried Opfer 
Handy: 0175/7 22 53 96

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Klärwärter Walter Waßmer  01757225390.

Wasserversorgung 
Wassermeister Wolfgang Paul 07674/83 72
Handy 0175/7 22 53 92
bzw.   07674/9 20 69 78
Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Ökumenische öffentliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
  07674/92 08 82
Öffnungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag geschlossen

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Öffnungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
  13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke 0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz 03025/777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer 07623/921200
Störungs-Nummer 07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste
„Tauschbörse“ Kinderleicht 
der Trachtenkapelle Todtmoos
im ehemaligen Hauptschulgebäude, Jägermatt 1, 
oberer Eingang

Öffnungszeiten: 
Mittwoch & Donnerstag  10:00 bis 17:00 Uhr
Freitag:  10:00 bis 18:00 Uhr.

Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung:  07751/91999-44
  mobil 0151/27654300
g.stessl@caritas-hochrhein.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpflege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstunde 
in St. Blasien in den Räumen der Sozialstation, 
Friedhofstraße 8, 1. Stock: 

mittwochs, 13:30  - 17:00 Uhr. Bei Bedarf sind 
Beratungen in Todtmoos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
  08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
Pflege, Arztfahrten)
Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut 
Abteilung Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel Tel: 07751/89668-0
Abteilung Jugend- und 
Drogenberatung Tel: 07751/89677-0
www.bw-lv.de

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53
Postfach 1224, 79742 Waldshut
E-Mail: frauenhaus@frauenhaus-wt.de

Offene Beratung „courage” 07741/808 22 77
Hauptstraße 42b, 79787 Lauchringen
E-Mail: courage@frauenhaus-wt.de
Internet: http://www.frauenhaus-wt.de

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
fliktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741/684033
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
  
Wochenmarkt 
Am kommenden Donnerstag, 6. Mai beginnt wieder die Wochenmarkt-Saison. 
Es freut mich, dass alle bisherigen Marktbeschicker auch dieses Jahr wieder mit-
wirken werden. Bis Ende Oktober bieten die Händler ihr weitläufi ges Angebot an. 
Die offi  zielle Eröff nung fi ndet um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz statt. Alle treuen 
Kunden sowie Gäste sind herzlich willkommen und zu einem kleinen Umtrunk ein-
geladen. Bitte beachten Sie die Corona-Regeln. 

Todtmoos-App auch für Vereine und Gewerbetreibende   
Haben Sie die neue Todtmoos-App schon auf Ihrem Smartphone und Tablet installiert? 
Die mobile App ermöglicht Ihnen einen direkten Dialog zur Gemeinde. 
Sie erhalten einen Überblick über bevorstehende Veranstaltungen, Informationen über unsere Vereine, Mül-
labfuhrtermine, Öff nungszeiten der öff entlichen Gebäude und Vieles mehr – die Todtmoos-App ermöglicht 
mit übersichtlicher Darstellung einen einfachen Zugriff  auf verschiedene Themenbereiche. Auch als Anlauf-
stelle für Mängelmeldungen und Verbesserungsvorschläge dürfen Sie die Todtmoos-App gerne nutzen: 
wird ein Schaden oder Mangel entdeckt, kann dieser mittels Foto direkt in der App dokumentiert, beschrie-
ben und zusammen mit dem Standort ganz bequem an die Gemeindeverwaltung übermittelt werden. 

Vereinsförderung und Gewerbeförderung ist mir wichtig. Deshalb können auch Vereine und Gewerbe-
treibende kostenfrei selbst und ohne großen Aufwand Werbung, Veranstaltungen und Mitteilungen inner-
halb der App veröff entlichen. Nutzen Sie die Chance, schnell und unkompliziert Ihr Angebot in der App zu 
präsentieren und jederzeit über Änderungen, gerade in der Corona-Zeit (z.B. Öff nungszeiten, Angebote) 
zu informieren. Mein Sekretariat ist Ihnen bei der Anmeldung Ihres Vereins oder Ihres Gewerbes behilfl ich. 
Senden Sie bitte eine E-Mail mit folgenden Informationen an Frau Katja Jaschke, sekretariat@todtmoos.net: 
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Firmen- oder Ihr Vereinsname. Sie erhalten nach kurzer Zeit Ihre 
Zugangsdaten mit einer einfachen Schritt-für-Schritt Anleitung. 
  
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes 1. Mai-Wochenende. 
  
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Sprechzeiten der Bürgermeisterin Janette Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
der nächste Sprechtag fi ndet am  Dienstag, 25. Mai 2021 in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr in meinem Amtszimmer im Rathaus statt. 

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Termin wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung um vorherige 
telefonische Terminvereinbarung mit Angabe Ihres Anliegens unter der Telefon-Nr. 07674/84822. 

Auch außerhalb dieser festgelegten Sprechzeiten besteht jederzeit die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch.
Interessierte können gerne einen Gesprächstermin über das Sekretariat vereinbaren.  

Bitte beachten Sie unsere Hygienemaßnahmen zum Schutz der Ausbreitung des Corona-Virus: 
- Beim Betreten des Rathauses ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
- Bitte benutzen Sie das bereitgestellte Desinfektionsmittel an den Eingängen um sich nach Betreten des Rathauses die Hände zu 
   desinfi zieren. 

Vielen Dank!   
Ich freue mich auf Sie!   

Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
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Informationen 
aus dem Rathaus

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske 
tragen*: 
• Für alle Schüler*innen sowie Lehrer*innen 
   an Schulen mit Präsenzunterricht sowie 
   Schulhorte und Nachmittags-und Nachhilfe-
   betreuung.
• Für Personal in Kitas, Grundschulförder-
   klassen, Horten und Schulkindergärten. 
   Ausnahme: Beim ausschließlichen Kontakt 
   zu Kindern.
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen

   

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
FFP2/KN95/K95-Maskenpflicht: 
• Im öffentlichen Personennah- und Fern-
   verkehr, im Taxi und bei der Schülerbe-
   förderung und in den Einrichtungen und Warte-
   bereiche dieser Angebote
• Beim Friseurbesuch und Fußpflegedienst-
   leistungen
Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 liegt. Lockerungen treten dann am 
übernächsten Tag in Kraft.

Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
13 Jahre* werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

Kontaktbeschränkungen

Lockerung ab einer Inzidenz unter 35 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal 
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser 
Haushalte werden bis einschließlich 13 Jahre 
nicht mitgezählt.

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
13 Jahre werden nicht mitgezählt. 

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft. 

*bis zum 14. Geburtstag

Bundes-
regelung

   

Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen 
am Tag oder bei Nacht.

Ausgangsbeschränkungen

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Ausgangsbeschränkungen für den betroffenen
Land- oder Stadtkreis von 22 bis 5 Uhr.

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist dann nur mit triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 • Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.

   

Ausnahmeregelung: Von 22 bis 24 Uhr ist 
der Individualsport im Freien alleine 
erlaubt. 

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 liegt. Lockerungen treten am Tag 
nach der Bekanntmachung durch die 
örtlichen Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 
   Personen (Paare gelten als ein Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2/KN95/K95-Maske in Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 
    Ausnahme: Personal, das nicht direkt mit 
   Patient*innen oder Bewohner*innen in Kontakt ist, 
   ist von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.

   

• Im Auto, bei Mitfahrten von haushaltsfremden 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021

Lockerung ab einer Inzidenz unter 35 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal 
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser 
Haushalte werden bis einschließlich 13 Jahre 
nicht mitgezählt.

an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft. 

Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen 
am Tag oder bei Nacht.

Ausgangsbeschränkungen
Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen 
am Tag oder bei Nacht.

Ausgangsbeschränkungen

NotbremseNotbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
Ausgangsbeschränkungen für den betroffenen
Land- oder Stadtkreis von 22 bis 5 Uhr.

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist dann nur mit triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 • Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.

Bundes-
regelung

• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen und regelmäßige 
   Tests in Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
   Senioren- und Behinderteneinrichtungen
• Schnell- und Selbsttests, die erforderlich 
   sind, um Dienstleistungen und Angebote 
   wahrnehmen zu können, müssen von
   geschultem Personal durchgeführt werden.
   Die Tests müssen tagesaktuell sein, bedeutet
   nicht älter als 24 Stunden. Kostenfreie 
   Bürgertests können hierfür genutzt werden.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen und regelmäßige 
   Tests 
   Senioren- und Behinderteneinrichtungen
• Schnell- und Selbsttests

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• Alle Klassenstufen aller Schulen haben
   Präsenzunterricht im Wechselmodell.
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Voraussetzung für die Teilnahme am 
   Präsenzunterricht ist die verpflichtende
   Durchführung von 2 Corona-Tests pro
   Woche für alle Schüler*innen und Lehr-
   personal an allgemeinbildenden Schulen
   sowie Berufsschulen.

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• Alle Klassenstufen aller Schulen

Bildung & Betreuung

• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis 
   maximal 5 Schüler*innen wieder möglich.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einricht-
   ungen können digitale Kurse anbieten. Kurse 
   in Präsenz sind möglich bei erforderlichen 
   beruflichen Aus- und Fortbildungen, Sprach- 
   und Integrationskursen sowie Nachhilfe, sofern 
   digital nicht möglich.

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 13 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

• Ballett- und Tanzschulen schließen für den 
   Publikumsverkehr. Kontaktarmes Training 
   mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 13 Jahre werden nicht mit-
   gezählt.

Notbremse ab einer Inzidenz über 165 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Fernunterricht und kein Präsenzbetrieb oder 
-unterricht in folgenden Einrichtungen:
Schulen aller Art, Kindergärten, Kindertages-
stätten, Kindertagesbetreuung, Berufsschulen 
• Abschlussklassen und SBBZ (G und K) sind 
   ausgenommen.
• Notbetreuung ist weiterhin möglich.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 bzw. 165 liegt. Lockerungen treten 
am Tag nach der Bekanntmachung durch die 
örtlichen Behörden in Kraft.

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 
   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygiene-
   auflagen möglich. Alle Personen müssen eine 
   medizinische Maske. Theorieunterricht ist nur 
   online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- 
   oder Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie 
   ein Testkonzept für das Personal.
  Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an

3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Alle Schulen gehen verbindlich in den 
Wechselunterricht. Folgende Einrichtungen 
schließen:
außerschulischen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und ähnlichen 
Einrichtungen, Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen. Online-Angebote sind weiterhin 
möglich.
Regelung für Ballett- und Tanzschulen: Zulässig 
ist Paartanz von Paaren die in einem Haushalt 
leben sowie von Paaren in einer festen 
Beziehung aus zwei verschiedenen Haushalten.

Geimpfte/genesene Personen
Geimpfte und genesene Personen sind von der 
in zahlreichen Bereichen geltenden Testpflicht 
befreit. Nachweis erforderlich. 

Geimpfte/genesene Personen
Geimpfte und genesene Personen sind von der 
in zahlreichen Bereichen geltenden Testpflicht 
befreit. 

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April
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   maximal 5 Schüler*innen wieder möglich.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einricht-
   ungen können digitale Kurse anbieten. Kurse 
   in Präsenz sind möglich bei erforderlichen 
   beruflichen Aus- und Fortbildungen, Sprach- 
   und Integrationskursen sowie Nachhilfe, sofern 
   digital nicht möglich.

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 13 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

• Ballett- und Tanzschulen schließen für den 
   Publikumsverkehr. Kontaktarmes Training 
   mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 13 Jahre werden nicht mit-
   gezählt.

Notbremse
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
Fernunterricht und 
-unterricht
Schulen aller Art, Kindergärten, Kindertages-
stätten, Kindertagesbetreuung, Berufsschulen 
• Abschlussklassen und SBBZ
   ausgenommen.
• Notbetreuung ist weiterhin möglich.

Notbremse
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 bzw. 165 liegt. Lockerungen treten 
am Tag nach der Bekanntmachung durch die 
örtlichen Behörden in Kraft.

Wechselunterricht
schließen:
außerschulischen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und ähnlichen 
Einrichtungen, Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen. Online-Angebote sind weiterhin 
möglich.
Regelung für Ballett- und Tanzschulen: Zulässig 
ist Paartanz von Paaren die in einem Haushalt 
leben sowie von Paaren in einer festen 
Beziehung aus zwei verschiedenen Haushalten.

regelung

Bundes-
regelung
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EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
   den Lebensmitteleinzelhandel)  
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:
 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Blumenläden
 Buchhandlungen
 Drogerien
 Gartenmärkte
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 150 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“anbieten. 
„Click&Collect“ sowie Lieferdienste sind 
weiterhin möglich.

Ergänzung zu den Regelung für offene 
Geschäfte des täglichen Bedarfs:
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 20 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 40 m²  
Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100/150 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Für „Click&Meet“ ist ein tagesaktueller 
negativer Corona-Schnelltest erforderlich. 
Kostenfreie Bürgertests können hierfür genutzt 
werden.. 

Bundes-
regelung

DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen.
 • Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe) 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 22 Uhr für Abholung) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben. Für den Friseurbesuch ist ein tages-
aktueller negativer Corona-Schnelltest 
erforderlich. Kostenfreie Bürgertests können 
hierfür genutzt werden.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 
3 aufeinanderfolgenden Tagen:  
Beerdigungen mit maximal 30 Personen.   
   

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 23.04.2021



Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben. Für den Friseurbesuch ist ein tages-
aktueller negativer Corona-Schnelltest
erforderlich. Kostenfreie Bürgertests können 
hierfür genutzt werden.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten am Tag nach der Bekannt-
machung durch die örtlichen Behörden in Kraft.
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Pflegestützpunkt – Informationen und indivi-
duelle Beratung rund um das Thema Pflege   
Unter Beachtung aller hygienischen Vorschriften – nehmen die Mit-
arbeiterinnen des Pflegestützpunktes Waldshut persönliche Bera-
tungstermine wahr. Sie haben Fragen rund um das Thema Pflege, 
benötigen Unterstützung bei Antragstellung auf einen Pflegegrad, 
Unterstützung bei der Auswahl von Hilfs- und Pflegeangeboten usw.? 
Wir sind gerne persönlich, telefonisch und per Mail für Sie da. 
  
Folgende Außensprechstunden sind geplant: 
Montag, 03.05.2021, von 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr
im Rathaus Todtmoos 

Bitte vereinbaren Sie auch hier einen Termin! 
Für die Außensprechstunden und individuellen Terminmöglichkei-
ten rufen Sie uns bitte an. 
Ansprechpartner ist: Frau Simone Hiob, Telefon: 07751/864290 oder 
per Mail an: Simone.Hiob@landkreis-waldshut.de 
  
Weitere Daten für die Außensprechstunde in Todtmoos sind: 
14.06.2021 und der 12.07.2021 

   
Kartierungen von Tieren, Pflanzen und  
Lebensraumtypen 
In unserer Gemeinde werden ab April bis Ende November 2021 Kar-
tierungen von Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat 
(FFH)-Richtlinie, weiteren Tieren (Vögel, Insekten) und/oder Pflanzen 
durchgeführt. Die Kartierungen finden auf wenigen Stichprobenflä-
chen überwiegend im Außenbereich unserer Gemeinde statt. 
Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg LUBW. Eine Zuordnung von Ergebnissen zu 
Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei der Er-
fassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. Es werden auch 
keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen.   

Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als Beauftragte 
der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmel-
dung zu betreten (§ 52 Naturschutzgesetz). Die Kartierenden betreten 
nur Grünlandflächen und Wald im Außenbereich bzw. nutzen das vor-
handene Wegenetz. Die von der LUBW beauftragten Personen haben 
eine Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit sich führen.   

Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände unterwegs, 
der gebotene Mindestabstand wird eingehalten. Bei der Kartierung 
werden in jedem Fall die derzeit geltenden Vorgaben zur Kontakt-
beschränkung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 
eingehalten. 

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 3 aufeinander-
folgenden Tagen:  
Kontaktloser Individualsport auf Außen- oder Innensport-
anlagen alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts. 

Kinder bis einschließlich 13 Jahre dürfen in Gruppen von
maximal 5 Kindern kontaktlosen Sport im Freien ausüben.
Anleitungspersonen benötigen einen tagesaktuellen 
negativen Corona-Schnelltest. Kostenfreie Bürgertests 
können hierfür genutzt werden.  
   

Kultur- und Freizeitgestaltung

Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Museen, Galerien und Gedenkstätten, werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Wettannahmestellen 
schließen. Die Außenbereiche von zoologischen und 
botanischen Gärten dürfen mit einem tagesaktuellen 
negativen Corona-Schnelltest weiterhin besucht werden. 
Voranmeldung und Dokumentation der Kontaktdaten 
erforderlich. Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind von der  
Testpflicht ausgenommen.  

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, 
zoologischen und botanischen Gärten 
ohne Voranmeldung und Dokumentation 
der Kontaktdaten erlaubt. 

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder
und Thermen aller Art) und kontaktarmer 
Freizeit- und Amateursport mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
13 Jahre werden nicht mitgezählt. 

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 13 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt.

 

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 5 
aufeinanderfolgenden Tagen:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen 
mit maximal 10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der 
beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden 
nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
zählen als ein Haushalt. 

Ansonsten sind öffentliche und private 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen.

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Für Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, 
Profi- oder Spitzensport und für dienstliche 
Zwecke (etwa für Polizei und Feuerwehren) 
dürfen die Einrichtungen (wie z.B. Fitness-
studios) geöffnet werden.

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 auf-
einanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Lockerungen 
treten am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen 
Behörden in Kraft.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 auf-
einanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Lockerungen treten 
am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen 
Behörden in Kraft.

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

Bundes-
regelung

 an 3 aufeinander-

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 24. April

Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, 

ohne Voranmeldung und Dokumentation 
Alle Details sowie Fragen und
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Kultur- und Freizeitgestaltung

Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt.

5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der 
beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden 
nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
zählen als ein Haushalt. 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

Wir sind für Sie da! 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind wie ge-
wohnt über E-Mail und Telefon zu den üblichen Zeiten erreichbar.

Für Ihre Anliegen, werden nach telefonischer oder schriftlicher 
Absprache individuelle Termine vereinbart. 

Die wichtigsten Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Todtmoos: www.todtmoos.net unter Ämterverzeich-
nis, Mitarbeiter. 

Gerne können Sie sich per E-Mail oder telefonisch melden:
Telefon: 07674 848-0 
E-Mail: Sekretariat@todtmoos.net 

Der Bauhof und die Wasserversorgung der Gemeinde Todtmoos 
sind über das Bereitschaftshandy erreichbar.
Bauhofleiter Siggi Opfer:  0175 7225396  
Wassermeister Wolfgang Paul:  0175 7225392    
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Wasserstellen auf dem Friedhof   
Unser Bauhof hat die Wasserstellen auf dem Friedhof diese Woche 
wieder aktiviert. 
Sie können nun wieder Wasser für das Gießen entnehmen. 

Luftreiniger für die Grunschule   
Acht von der Gemeinde angeschaffte Luftreiniger für unsere Grund-
schule sind vor einigen Tagen an ihrem Bestimmungsort angekom-
men und wurden in den Klassenzimmern aufgestellt. Sie wurden 
teilweise aus Fördermitteln finanziert. 
Bürgermeisterin Janette Fuchs und der Rektor unserer Schule, Jörg 
Oehler, begutachteten zuvor die Geräte in einem Klassenraum der 
Schule. Mit dabei war auch Volker Albiez von der Schwarzwaldspitze. 
Er kennt sich in der Materie sehr gut aus, und möchte die Luftreini-
ger auch in seinem Tanzlokal einsetzen, wenn eine Möglichkiet zur 
Öffnung besteht. 
Das Besondere an den angeschafften Geräten der Firma Dornier ist 
das Zweifiltersystem mit einem herkömmlichen Hepa- und einem 
zusätzlichen Hochleistungsfilter. Letzterer ist hoch wirksam und er-
möglicht es, auch die im Gegensatz zu Bakterien wesentlich kleine-
ren Viren herauszufiltern. Dornier arbeitet mit dem renommierten 
SGS Institut Fresenius zusammen, um die Sicherheit und Qualität 
von Raumluftfiltern permanent zu überwachen. 
Jörg Oehler hat zusammen mit dem Lehrerkollegium der Grund-
schule ein passendes Hygienekonzept erarbeitet, das sehr gut funk-
tioniert. Die Schüler werden mit Unterstützung des DRK auch regel-
mäßig auf Covid 19 getestet.   

  
Zirkus „Weisheit“ in Todtmoos   
Seit einigen Wochen hat der Familienzirkus Weisheit auf dem Stricker 
Parkplatz Quartier bezogen. 

Die Zirkusleute haben aufgrund von Corona schon seit längerem 
Zwangspause. Die Bürgermeisterin besuchte die Familie und hieß 
sie in Todtmoos willkommen. 

Gemeinde Todtmoos
Landkreis Waldshut

Bei der Gemeinde Todtmoos ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle als

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)
zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD.

Das attraktive und in naturnaher Umgebung gelegene Freibad 
„Aqua Treff“ mit seinen jährlich ca. 12 000 Badegästen, ist weit 
über die Gemeindegrenzen hinaus ein beliebtes Ziel für Gäste 
und Einwohner. Weitere Infos zum Freibad „Aqua-Treff“ finden 
Sie auf www.todtmoos.net.

Ihr Profil:
•	 eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachangestellten für Bä-

derbetriebe (m/w/d)
•	 Durchführung des Aufsichts- und Rettungsdienstes
•	 Überprüfung der Wasserqualität
•	 Bereitschaft zur Mehrarbeit in der Badesaison (Mitte Mai bis 

Ende August)
– sowie zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen.
– Der Stundenausgleich erfolgt im Winter

•	 Durchführung von Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben
•	 grundlegende Kenntnisse in der Bädertechnik/Instandhaltung 

und Pflege
•	 handwerkliches Geschick
•	 Reinigung und Pflege der Bade- und Freizeitanlage
•	 eigenständige Arbeitsweise, Kooperationsbereitschaft, Flexi-

bilität und Zuverlässigkeit
•	 aufgeschlossenes und besucherfreundliches Auftreten

Unser Angebot:
•	 einen abwechslungsreichen, interessanten, vielseitigen und 

unbefristeten Arbeitsplatz in einem wunderschönen Urlaubsort
•	 Vergütung nach TVöD
•	 gründliche Einarbeitung
•	 außerhalb der Badesaison ist eine Beschäftigung auf dem Bau-

hof der Gemeinde Todtmoos vorgesehen
•	 Förderung und finanzielle Unterstützung bei externen Fort- 

und Weiterbildungen
•	 Unterstützung bei der Wohnungssuche

Sie wollen mehr erfahren? Weitere Auskünfte erteilen Ihnen ger-
ne Schwimmmeister Olaf Schwandt (Tel.: 0173 8051533) oder 
Frau Bürgermeisterin Fuchs (Tel.: 07674/848-22).

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 
bitte bis zum 28. Mai 2021 an: 

Gemeindeverwaltung, Sekretariat, 
St.-Blasier-Str. 2, 
79682 Todtmoos
oder per Mail an: sekretariat@todtmoos.net.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 

Gemeinde Todtmoos 
Landkreis Waldshut 
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Das attraktive und in naturnaher Umgebung gelegene Freibad „Aqua Treff“ mit seinen jähr-
lich ca. 12 000 Badegästen, ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus ein beliebtes Ziel für 
Gäste und Einwohner. Weitere Infos zum Freibad „Aqua-Treff“ finden Sie auf 
www.todtmoos.net.  
 
Ihr Profil: 

 eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d) 
 Durchführung des Aufsichts- und Rettungsdienstes 
 Überprüfung der Wasserqualität 
 Bereitschaft zur Mehrarbeit in der Badesaison (Mitte Mai bis Ende August)  

– sowie zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen.  
– Der Stundenausgleich erfolgt im Winter  

 Durchführung von Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben  
 grundlegende Kenntnisse in der Bädertechnik/Instandhaltung und Pflege  
 handwerkliches Geschick 
 Reinigung und Pflege der Bade- und Freizeitanlage 
 eigenständige Arbeitsweise, Kooperationsbereitschaft, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
 aufgeschlossenes und besucherfreundliches Auftreten 

 
Unser Angebot: 

 einen abwechslungsreichen, interessanten, vielseitigen und unbefristeten Arbeits-
platz in einem wunderschönen Urlaubsort 

 Vergütung nach TVöD 
 gründliche Einarbeitung 
 außerhalb der Badesaison ist eine Beschäftigung auf dem Bauhof der Gemeinde 

Todtmoos vorgesehen 
 Förderung und finanzielle Unterstützung bei externen Fort- und Weiterbildungen 
 Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
Sie wollen mehr erfahren? Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Schwimmmeister Olaf 
Schwandt (Tel.: 0173 8051533) oder Frau Bürgermeisterin Fuchs (Tel.: 07674/848-22). 
 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 28. Mai 2021 an: 
Gemeindeverwaltung, Sekretariat, St.-Blasier-Str. 2, 79682 Todtmoos  
oder per Mail an: sekretariat@todtmoos.net. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Redaktionsschluss   
Der Redaktionsschluss für das kommende Mitteilungsblatt ist am 
Dienstag 4. Mai 2021 um 10:00 Uhr. 
  
Wir bitten um Beachtung! 
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Die letzten Vorstellungen gab der Zirkus vor der Winterpause 2019. 
Dann kam Corona und alle Rä-
der standen still. In Todtmoos 
hat Familie Weisheit schon Un-
terstützung aus der Bevölkerung 
erfahren. 
Es wurde Heu für die Tiere ge-
spendet und auch die munteren 
Hasen bekamen ihr Futter. 
Familie Weisheit hat derzeit keine 
Einnahmen und ist auf Spenden 
dringend angewiesen. Benötigt 
werden Lebensmittel und Heu 
sowie Stroh für die Ponys und die 
schottischen Hochlandrinder. 
Jasmin Byszio und ihr Mann 
Marvin Weisheit führen den 
Zirkus, der schon seit vielen Ge-
nerationen besteht. Sie wollen 
nicht aufgeben und den Famili-
enbetrieb weiterführen. 

Als Perspekitve für den Sommer hoffen sie nun darauf, wenigstens 
Freiluftvorstellungen geben zu können. 
  
Dann könnte es für den Zirkus Weisheit hoffentlich bald wieder hei-
ßen: Manege frei für Jongleure, Trapezkünstler, Messerwerfer, und 
natürlich auch für den bei Alt und Jung beliebten Clown. 
   
 

Amtliche 
Bekanntmachungen §

Nächste Gemeinderatssitzung   
Die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung findet am   
Dienstag, 4. Mai 2021  um 19:00 Uhr in der Wehratalhalle statt. 
  
Tagesordnung:   
1. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu Ge-

meindeangelegenheiten  
2. Auftragsvergabe Bestuhlung Aussegnungshalle  
3. Aufhebung der Gutachterausschuss-Gebührensatzung  
4. Beschluss über die Anlegung von insektenfreundlicher Vegetation 
5. Beschluss über Zustimmung der Vertragsänderung Kath. Kin-

dergarten St. Elisabeth  
6. Auftragsvergabe Ersatzbeschaffung Rührwerk Kläranlage  
7. Auftragsvergabe Sanierung „Zumkeller-Brücke“  
8. Baugesuche  
8.1. Anbau einer Doppelgarage am Gästehaus und Überdachung 

von vorhandenen Stellplätzen, Kapellenweg 8, Flst.Nr. 1913 
und 1914/1  

8.2. Errichtung eines Schopfs/ Gerätehaus, Häusleweg 9, Flst.Nr. 97 
8.3. Neubau eines Schuppens, Hangstraße, Flst.Nr. 5274/4  
9. Bekanntgabe Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung  
10. Bekanntgaben der Verwaltung  
11. Anfragen aus dem Gemeinderat  
  
Zuhörer sind wie immer herzlich eingeladen. 
Es gelten die Bestimmungen der Corona-Verordnung! 
  
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
  
 

Mitteilungen 
anderer Behörden

Investitionen in leistungs- 
fähiges Straßennetz

Im Rahmen des Sanierungsprogramms für die Straßeninfrastruktur 
investiert das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr rund 150 
Millionen Euro in den Erhalt der Landesstraßen. Darüber hinaus stellt 
der Bund Investitionsmittel in Höhe von fast 250 Millionen Euro für 
die Bundesstraßen zur Verfügung. Die CDULandtagsabgeordnete 
Sabine Hartmann-Müller freut sich über insgesamt 17 Sanierungs-
projekte in den Landkreisen Waldshut und Lörrach. 
  
Das Sanierungsprogramm 2021 umfasst vor allem Erhaltungsmaß-
nahmen mit Fahrbahndeckenerneuerung und Sanierungen an Bau-
werken. Hierbei werden in diesem Jahr eine Vielzahl von Projekten 
an Brücken und Stützwänden umgesetzt.

Darüber hinaus werden auch Geh- und Radwege, Tunnel, Lärm-
schutzwände, Böschungen, Amphibienleiteinrichtungen sowie 
Entwässerungseinrichtungen instandgesetzt bzw. erneuert. „Um 
ein leistungsfähiges Straßennetz sicherzustellen, werden 2021 viele 
Strecken umfangreich saniert“, erklärte Sabine Hartmann-Müller. 

„Mit insgesamt 17 Einzelmaßnahmen in den Landkreisen Waldshut 
und Lörrach gehört unsere Region zu den großen Gewinnern dieses 
Förderprogramms“, so die CDU-Politikerin weiter. Im Einzelnen wer-
den die Strecken Jestetten – Zoll, Grimmelshofen – Fützen, Bonndorf 
– Wellendingen, Todtmoos-Prestenberg – Bernau, Gutenburg – Witz-
nau, Neuenweg – Böllen, Adelhausen – Maulburg (2.Bauabschnitt), 
OD Sitzenkirch, und die zollfreie Straße in Weil am Rhein gefördert.

Darüber hinaus investieren Bund und Land in die Böschensanie-
rungen bei Todtnau-Gschwend und Ewattingen, die Erneuerung 
der Entwässerung bei Herrischried-Giersbach und Tiengen, die In-
standsetzung der Brücken von Stühlingen und Küssaberg sowie die 
Böschungssanierung B 315 - K 6516, die Böschungssanierung bei 
Ewattingen und den Durchlass bei Weitenau. „Jede einzelne Sanie-
rungsmaßnahme trägt dazu bei, unser Straßennetz zukunftsfest und 
leistungsfähig aufzustellen“, sagte Sabine Hartmann-Müller. 
 
Weitere Informationen: 
Da die Autobahnen in Baden-Württemberg
seit dem 1. Januar 2021 durch die Autobahn GmbH des Bundes
verwaltet werden, sind sie nicht länger Bestandteil des
Sanierungsprogramms. 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Apotheken-Notdienstplan  
vom 30.04.2021 bis 07.05.2021 
Freitag, 30.04.2021: 
Stadt-Apotheke Bad Säckingen Tel.: 07761 - 43 33 
Münsterplatz 26, 79713 Bad Säckingen Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 
Samstag, 01.05.2021: 
Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien Tel.: 07672 - 5 15 
Bernau-Menzenschwander-Str. 5, 79837 St. Blasien 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
 
Sonntag, 02.05.2021: 
Schwarzwald-Apotheke Todtnau Tel.: 07671 - 89 93 
Friedrichstr. 1, 79674 Todtnau So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
 
Montag, 03.05.2021: 
Schwarzwald-Apotheke Murg Tel.: 07763 - 67 77 
Hauptstr. 54, 79730 Murg, Baden Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 
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Sabine Hartmann-Müller 

Mitglied des Landtags von Baden-

Württemberg 

Das Sanierungsprogramm 2021 umfasst vor allem 
Erhaltungsmaßnahmen mit Fahrbahndeckenerneuerung und 
Sanierungen an Bauwerken. Hierbei werden in diesem Jahr eine 
Vielzahl von Projekten an Brücken und Stützwänden umgesetzt. 
Darüber hinaus werden auch Geh- und Radwege, Tunnel, 
Lärmschutzwände, Böschungen, Amphibienleiteinrichtungen sowie 
Entwässerungseinrichtungen instandgesetzt bzw. erneuert.  
 
„Um ein leistungsfähiges Straßennetz sicherzustellen, werden 2021 
viele Strecken umfangreich saniert“, erklärte Sabine Hartmann-Müller. 
„Mit insgesamt 17 Einzelmaßnahmen in den Landkreisen Waldshut 
und Lörrach gehört unsere Region zu den großen Gewinnern dieses 
Förderprogramms“, so die CDU-Politikerin weiter. Im Einzelnen 
werden die Strecken Jestetten – Zoll, Grimmelshofen – Fützen, 
Bonndorf – Wellendingen, Todtmoos-Prestenberg – Bernau, 
Gutenburg – Witznau, Neuenweg – Böllen, Adelhausen – Maulburg (2. 
Bauabschnitt), OD Sitzenkirch, und die zollfreie Straße in Weil am 
Rhein gefördert.  
 
Darüber hinaus investieren Bund und Land in die Böschensanierungen 
bei Todtnau-Gschwend und Ewattingen, die Erneuerung der 
Entwässerung bei Herrischried-Giersbach und Tiengen, die 
Instandsetzung der Brücken von Stühlingen und Küssaberg sowie die 
Böschungssanierung B 315 - K 6516, die Böschungssanierung bei 
Ewattingen und den Durchlass bei Weitenau. „Jede einzelne 
Sanierungsmaßnahme trägt dazu bei, unser Straßennetz zukunftsfest 
und leistungsfähig aufzustellen“, sagte Sabine Hartmann-Müller.  
 

Pressemitteilung 
 

Investitionen in leistungsfähiges Straßennetz 
Im Rahmen des Sanierungsprogramms für die Straßeninfrastruktur investiert das Land Baden-Württemberg in 

diesem Jahr rund 150 Millionen Euro in den Erhalt der Landesstraßen. Darüber hinaus stellt der Bund 

Investitionsmittel in Höhe von fast 250 Millionen Euro für die Bundesstraßen zur Verfügung. Die CDU-

Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller freut sich über insgesamt 17 Sanierungsprojekte in den 

Landkreisen Waldshut und Lörrach.  

Waldshut-Tiengen, 27.04.2021 
 
Sabine Hartmann-Müller MdL 
Haus der Abgeordneten 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
Telefon: +49 711 2063 961 
post@hartmann-mueller.de 
 
Wahlkreisbüro 
Hauptstraße 18 
79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon: +49 7741 83 52 605 
Telefax: +49 7741 83 52 631 
post@hartmann-mueller.de 
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Dienstag, 04.05.2021:
Kur Apotheke Todtmoos Tel.: 07674 - 92 20 14
Hauptstr. 8, 79682 Todtmoos Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr
 
Mittwoch, 05.05.2021:
Apotheke am Markt Schopfheim Tel.: 07622 - 6 75 70
Hauptstr. 34, 79650 Schopfheim Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr
 
Donnerstag, 06.05.2021:
Hotzenwald-Apotheke Rickenbach Tel.: 07765 - 6 88
Kirchstr. 13, 79736 Rickenbach Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr
 
Freitag, 07.05.2021:
Hirsch-Apotheke Schopfheim Tel.: 07622 - 76 55
Hebelstr. 9, 79650 Schopfheim Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 

Ärztlicher Notdienst:   
Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie 
mit der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrier-
te Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben:  
•	 Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
•	 Was  ist geschehen?
•	 Wie viele  Verletzte/Betroff ene sind zu versorgen?
•	 Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Be-

troff enen?   

Wichtig  zum Schluss:  
•	 Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle!   
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft.   
===========================================   
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Zahnärztlicher Notdienst: 0180 322 255 530 

 
Allgemeiner Hinweis:   
Wir weisen darauf hin, dass vorläufi g noch nicht alle Sprechstunden 
stattfi nden. 
  
Telefonisch sind die Beratungsstellen wie folgt erreichbar:  
•	 SKM Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/98000888, 

Fax: 07751/8000889, Email: SKM.Waldshut@t-online.de
•	 Arbeitsgericht Lörrach, Telefon: 07621/924710
•	 Jugendamt Waldshut, Telefon: 07751/86-4301, 

Fax: 07751/86-4399, Email: katrin.kuestler@landkreis-waldshut.de
VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH
Beratung im Sozialrecht: Vorerst fi nden keine Beratungen in der 
VdK-Servicestelle, Bahnhofstraße 12 statt, nähere Informationen 
erhalten Sie unter Tel. 0 77 41 / 96 98 73-0.

   
Die jeweiligen Behörden bitten um Ihr Verständnis. 
   
 

Müll/ Umwelt

Abfuhrtermine 
Biotonne Montag, 03. Mai 2021 
Blaue Tonne Montag, 03. Mai 2021 
  
Vorankündigung 
Restmüll Montag, 10. Mai 2021 
Gelbe Säcke Montag, 17. Mai 2021 
Biotonne Montag, 17. Mai 2021 

Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
leider muss die Bücherei bis auf weiteres geschlossen bleiben! 

Ihr Bücherei-Team 
i.A. Claudia Pässler 

 
 

 

Heimatmuseum

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das 
Heimatmuseum geschlossen!  
Die Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit aller Bürger. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Gemeindeverwaltung Todtmoos  
 
 

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das 
Bergwerk vorläufi g geschlossen!    
Die Maßnahme erfolgt zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit aller Bürger. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
Gemeindeverwaltung Todtmoos 
  
  

Fundsachen

Fundbüro aktuell   
Folgender Gegenstand wurde auf dem Fundbüro der Gemeinde ab-
gegeben: 

1 Apple-Watch, gefunden am 12.04.2021 (Zellermoosweg) 
  
Der rechtmäßige Eigentümer dieser Fundsache kann diese während 
der üblichen Öff nungszeiten auf dem Fundbüro im Bürgerbüro des 
Rathauses abholen. 
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Kindergarten 
aktuell

  

Liebe Gastgeberinnen, liebe Gastgeber,  
wir befinden uns aktuell in besonders schweren Zeiten im Tourismus. 
Dennoch ist die Lust am Reisen ungebrochen. 
Uns erreichen viele Anfragen von potentiellen Gästen. Darum ist 
es umso wichtiger, dass die Eintragungen im Online-Gastgeberver-
zeichnis korrekt und auf dem neuesten Stand sind. 
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und überprüfen Sie Ihre Einträge. 
Gern sind wir Ihnen dabei behilflich. 
Kontaktieren Sie uns per Mail an todtmoos@hochschwarzwald.de. 
Viele Änderungen lassen sich auch am Telefon abklären. 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 
  
Gern möchten wir Ihnen einen gemeinsamen Austausch in Form ei-
nes digitalen Vermieterstammtisches anbieten. 

Unser Terminvorschlag wäre der 26. Mai 2021 von 17:30 – 19 Uhr 

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens 20. Mai 2021 
an unter steinhardt@hochschwarzwald.de. 
  
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, 
Tourist-Information Todtmoos 

Öffnungszeiten unserer Tourist-Information  

Auch wir gehören zu den Anbietern, welche aufgrund des Lock-
downs nicht öffnen dürfen. Unser Büro ist für den Publikumsverkehr 
leider geschlossen. Gern stehen wir Ihnen jedoch von Montag – 
Freitag von 9 – 16 Uhr telefonisch unter 07652-1206-8540 zur Verfü-
gung. An den Wochenenden ist unser Büro momentan nicht besetzt. 
  
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, 
Tourist-Information Todtmoos 

  
Click & Collect 
Gern möchten wir Ihnen auch die Möglichkeit einer Abholung an-
bieten, z.B. ReserviX Gutscheine, etc. Nach vorheriger Bestellung 
per E-Mail (todtmoos@hochschwarwald.de) oder Telefon (07652 – 
1206 – 8540) bieten wir diesen Service täglich von Montag - Freitag 
von 10 – 11.30 Uhr an. 
  

#zemmehebe ist wichtiger denn je 
Unterstützen Sie Ihre Anbieter vor Ort! Nutzen Sie die „click und 
collect“- Angebote des Einzelhandels und lassen Sie sich von den 
leckeren Angeboten der Gastronomie verwöhnen beim Essen to go! 
  
 
DTV-Klassifizierung von Ferienhäusern,  
Ferienwohnungen und Privatzimmern sowie 
Pfoten für die Hundefreundlichkeit   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bietet in diesem Jahr erneut 
allen Vermietern die Möglichkeit an, eine Klassifizierung ihrer Feri-
enhäuser, Ferienwohnungen oder Privatzimmer nach den Richtli-
nien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) durchzuführen. An 
der DTV-Klassifizierung können alle Anbieter von Privatzimmern bis 
einschließlich neun Betten sowie Anbieter von Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen in Deutschland teilnehmen. 
Nicht nur Sterne für die Ausstattung, sondern auch Pfoten für die 
Hundefreundlichkeit können seit Herbst 2020 erzielt werden. Der 
Deutsche Tourismusverband (DTV) hat in Kooperation mit dem 
Tierportal Deine Tierwelt die erste bundesweite Klassifizierung von 
hundefreundlichen Ferienunterkünften gestartet. Initiiert wurde das 
neue Qualitätssiegel von der GLC Glücksburg Consulting AG. 
Der Deutsche Tourismusverband (DTV) gibt vor, dass alle drei Jahre 
die Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer erneut klas-
sifiziert werden müssen. Die DTV-Klassifizierung ist nach wie vor 
freiwillig. Die Pfoten-Klassifizierung kann nur an Beherbergungsbe-
triebe vergeben werden, die bereits über eine gültige bestehende 
Klassifizierung durch ein bundesweit anerkanntes Klassifizierungs-
system (z.B. DTV-Klassifizierung) verfügen oder diese gemeinsam 
mit der Pfoten-Klassifizierung erstmalig erlangen. 
Mit dem Erklärvideo zur DTV-Klassifizierung und nachfolgenden Links 
zur Pfoten-Klassifizierung können Sie sich ganz einfach über die Vor-
teile der Sterne und den Ablauf der Klassifizierung informieren. 
https://www.youtube.com/watch?v=D80r4BD0AHw&feature=
youtu.be 
www.deinetierwelt.de/pfoten-klassifizierung 
www.deutschertourismusverband.de/qualitaet/
pfoten-klassifizierung.html. 
Gerne können Sie den aktuellen Kriterienbogen, sowie die Min-
destkriterien im Internet unter www.deutschertourismusverband.
de (DTV-Klassifizierungen – Ferienwohnungen und Privatzimmer) 
herunterladen oder diesen mit click & collect in unserer Tourist-In-
formation abholen. 
Die Klassifizierung wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
in den Monaten April und Mai durchgeführt. 
Gerne erhalten wir eine Rückmeldung von Ihnen, wenn Sie sich klas-
sifizieren lassen möchten. 
Eine Teilnahme Ihrerseits an der Klassifizierung würde uns sehr freu-
en und wir stehen Ihnen für jegliche Fragen gerne zur Verfügung. Sie 
erreichen uns in der in der Tourist-Information unter der Rufnummer 
+49 (0) 7652 1206 8540. 

Die Röm.-kath. Kirchengemeinde Todtmoos-Bernau sucht für den 
Kindergarten St. Elisabeth in Todtmoos ab 01.09.2021 einen:

Anerkennungspraktikanten (w/m/d) 
und 

Praktikant (w/m/d) für ein FSJ
Die Einrichtung ist ein dreigruppiger Kindergarten mit verlänger-
ten Öffnungszeiten und einer Ganztagesgruppe für insgesamt 59 
Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt.

Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist eine ganzheitli-
che Erziehung und Förderung der Kinder nach dem Situationsan-
satz, wobei wir die individuelle Lebenssituation der Kinder in den 
Mittelpunkt stellen. In einer offenen und anregenden Umgebung 
werden die Kinder in die Gestaltung ihrer Lernprozesse miteinbe-
zogen und erfahren Wertschätzung und Akzeptanz.

Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.vst-schopfheim.de.

Fragen zur pädagogischen Arbeit beantwortet Ihnen gerne die 
Kindergartenleiterin Frau Haselwander unter Tel.: 07674/230 oder 
E-Mail: info@kiga-todtmoos.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 01.05.2021 an die:

Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden
Frau Katrin Schliep
Adolf-Müller-Str. 5A
79650 Schopfheim
Tel: 07622/6760-45 
E-Mail: info@vst-schopfheim.de
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gruppe für insgesamt 59 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt. 
Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist eine ganzheitliche Erziehung und Förderung der Kinder 
nach dem Situationsansatz, wobei wir die individuelle Lebenssituation der Kinder in den Mittelpunkt stel-
len.  In einer offenen und anregenden Umgebung werden die Kinder in die Gestaltung ihrer Lernprozesse 
miteinbezogen und erfahren Wertschätzung und Akzeptanz.  

Eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter www.vst-schopfheim.de. 
 

Fragen zur pädagogischen Arbeit beantwortet Ihnen gerne die Kindergartenleiterin Frau Haselwander 
unter Tel.: 07674/230 oder E-Mail: info@kiga-todtmoos.de  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 01.05.2021 an die: 
Verrechnungsstelle für kath. Kirchengemeinden 
Frau Katrin Schliep 
Adolf-Müller-Str. 5A 
79650 Schopfheim 
Tel: 07622/6760-45, E-Mail: info@vst-schopfheim.de 
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Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Pfarramt und Sekretariat:
Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos
Telefon: 07674/462
Telefax: 07674/451
Email: sekretariat@pfarramt-todtmoos.de
Homepage:
www.wallfahrtskirche-todtmoos.de
www.se-todtmoos-bernau.de 

Freitag 30.04.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit
 
Samstag 01.05.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Hl. Messe für die Wallfahrer / Wir begrüßen zu 
 diesem Gottesdienst ganz herzlich
 die Wallfahrer aus Häg
17:00-18:00 Uhr  Beichtgelegenheit
17:30 Uhr  Rosenkranz
18:00 Uhr  Vorabendmesse
 
Sonntag 02.05.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit
9:00 Uhr  Rosenkranz
9:30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer
11:00 Uhr  Hl. Messe mit Patrozinium der Josefskapelle 
 Todtmoos-Au
15:00 Uhr  Maiandacht
 
Montag 03.05.
18:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
19:00 Uhr  Hl. Messe
 
Dienstag 04.05.
18:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
19:00 Uhr  Hl. Messe
 
Mittwoch 05.05.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Hl. Messe
14:30 Uhr  Rosenkranz
15:00 Uhr  Hl. Messe – Kfd Dekanatsteam WT – gehalten 
 von Pfarrer Romnald Pawletta,
 SE Mittlerer Hochrhein
 
Donnerstag 06.05.
18:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
19:00 Uhr  Hl. Messe
 
Freitag 07.05.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz
ab 10:15 Uhr  Krankenkommunion
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
 
 

 

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

St.- Blasier-Str. 5, 79682 Todtmoos, Tel.:07674-371, Fax.: -1027  
Sekretariat: Donnerstags von 9:00-12:30 Uhr , Tel. 371, Fax. 1027, 
E-Mail: todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage: www.ev-kirche-todtmoos.de 
Sprechzeit: Diakon Bendig nach Vereinbarung Tel.: 371 
  
Gottesdienste: 
Sonntag, 23.05.2021 
10:00 Uhr  Gottesdienst an Pfi ngsten 
 (Diakon Jürgen Bendig) 
   
Liebe Todtmooser Gemeindeglieder, liebe Leser, 
der Kirchengemeinderat hat sich entschieden, in der derzeitigen Si-
tuation der Corona-Pandemie und den bedingten gesetzlichen Hy-
gienemaßnahmen, bis auf weiteres nur an einem Sonntag im Monat 
einen Gottesdienst in unserer „Kirche des guten Hirten“ zu feiern. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
Nähere Angaben und Verhaltensregeln fi nden Sie auf unserer Home-
page ev-kirche-todtmoos.de. 
Ebenso fi nden Sie dort auch Hinweise auf ev. Gottesdienste in den 
umliegenden Kirchengemeinden und im Internet. 
Auch in Zukunft fi nden Sie für jeden Sonntag neu einen kleinen Ab-
lauf von Gebeten, Liedern, Bibeltext und Auslegung ab Donnerstag 
auf unserer Homepage oder gedruckt in der Kirche zum Mitnehmen. 
Unsere Kirche ist tagsüber immer geöff net. 
Sollten Sie ein anderes Anliegen haben, scheuen Sie Sich nicht, bei 
uns persönlich anzurufen. Ev. Pfarrbüro: Tel. 371; 
Email: todtmoos@kbz.ekiba.de 
Ihr Diakon Jürgen Bendig 
  
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“  
Psalm 98, 1 
 
 

Vereinsnachrichten

Aktives Todtmoos e.V.

Herzliche Einladung zur Eröff nung 
des Wochenmakrtes Todtmoos am 
Donnerstag, den 6.5.2021.   
Der Winter ist vorbei. Daher startet am Donnerstag, den 6.5.2021 
die neue Wochenmarktsaison. 

DieTodtmooser und alle Gäste sind herzlich eingeladen. 

Ein Besuch des Wochenmarktes lohnt sich immer. 

Es freut uns, dass alle Marktbeschicker 
wieder ihre Mitwirkung zugesgat 
haben. 

Bitte bachten Sie die 
Abstands- und Maskenregeln. 

 

Für den Inhalt der Veröff entlichungen unter 
„Vereinsnachrichten“ sind die Vereine verantwortlich! 

Ein Besuch des Wochenmarktes lohnt sich immer. 

Es freut uns, dass alle Marktbeschicker 
wieder ihre Mitwirkung zugesgat 

Abstands- und Maskenregeln. 
WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
» Preislisten » Ansprechpartner » Angebote 
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Caritativer Marienförderverein  
Todtmoos e.V. 

Marien
Förderverein

Todtmoos e.V.

Wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung als Mitglied in 
unserem Verein oder über eine 
Spende, die von Herzen kommt.
Spendenkonto:
Caritativer Marienförderverein Todtmoos e.V.
Sparkasse Hochrhein
IBAN:   DE88 6845 2290 0077 0930 29

Beitrittserklärung:
Ich möchte Mitglied werden im Caritativen 
Marienförderverein Todtmoos e.V.
Den Beitrag von 50,- EUR können Sie jährlich von 
meinem Konto abbuchen.
Je nach Möglichkeit kann der Beitrag halbiert/
angepasst werden.

IBAN:  

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Wohnort:

E-Mail:

Datum / Unterschrift:

Bitte senden Sie den Antrag 
an unser Pfarramt, 
Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos.

(Die Mitgliedschaft ist jährlich kündbar)

1. Vorstand:  Volker Albiez
2. Vorstand:  Pater Roman Brud

Aus den  
Nachbargemeinden

Liebe Marktbeschicker, Kunsthandwerker und 
Hobbykünstler, 
für die Kohlenmeilertage planen wir zwei Marktwochenenden. Am 
1. August findet ein Naturparkmarkt statt, am 07. und 08. August 
erstmals ein Markt unter dem Motto „Vorführendes Kunsthandwerk“. 
 
Wir gehen davon aus, wenn eine Veranstaltung coronabedingt mög-
lich sein wird, dann Märkte im Freien. Unser Waldsportplatz bietet 
hierzu ideale Bedingungen und ist, falls nötig, auch mit separatem 
Ein- und Ausgang und Vorschriften wie evtl. Besucherregelung, 
Test-/Impfkontrolle, o. ä. zu bewerkstelligen. 
 
Um unsere Märkte ausrichten zu können, benötigen wir Ihr Mitwir-
ken. Wir freuen uns, wenn Sie an einem oder mehreren Tagen Zeit 
finden, und mit Ihrem Angebot unsere Märkte mit Leben erfüllen.
 
Die Kriterien zum Naturparkmarkt sind zu finden und auszufüllen 
unter https://naturpark-suedschwarzwald.de/de/marktbeschicker/ 
Anmeldung bitte an: tourist-info@dachsberg.de 
 
Zum Markt Vorführendes Kunsthandwerk finden Sie Informatio-
nen unter https://www.hankun-veranstaltungen.de/ 
Anmeldung bitte an: zoubkovhankun@yahoo.de 
 
Informationen zu den Kohlenmeilertagen sind zu finden unter 
https://www.ferienwelt-suedschwarzwald.de/event/kohlenmeiler-
tage-dachsberg-d31b6bffae 
 
Lieben Dank schon jetzt für Ihre Antwort bis zum 14. Mai 2021.
 
Viele Grüsse aus der Tourist-Info Dachsberg & Ibach 

Marienförderverein Todtmoos e.V.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der seine Projekte und caritativen Aktivitä-
ten ausschließlich über Spenden und ehrenamtliches Engagement verwirklicht.
Der Schwerpunkt liegt im Unterhalt und im Ausbau der Marienbegegnungsstät-
te auf der Kälberwaid. Eine Unterstützung von caritativen Projekten sowie in Not 
geratenen Mitbürgern ist möglich.

Todtmoos sendet ein Zeichen 
von Licht und Liebe. 

4. Advent 2020

Licht   
 

Liebe  
 

H
off

nung
 1255

Marienerscheinung

Ende
des 

redaktione� en Teils

Blattläuse: Nützlinge einsetzen  
Jetzt werden wieder zahlreiche Blattlaus-Arten aktiv. Die Ausscheidungen der Parasiten fördern den schwarzen 
Rußtaubpilz und locken Ameisen an. Setzen Sie am besten Marienkäfer oder Ohrwürmer zur Bekämpfung ein. 
Diesen Nützlingen kann man ein besonderes Quartier im Garten anbieten, z.B. mit Stroh gefüllte Tontöpfe, die an 
Bäumen aufgehängt werden. Die Tierchen kriechen dann bequem heraus und bekämpfen die Blattläuse e�ektiv. 

GRÜNER 
DAUMEN



Das Reha-Zentrum Todtmoos, Klinik Wehrawald der Deutschen Rentenversicherung
Bund sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine / einen Helferin im Gartenbau / Helfer im Gartenbau 
(vorerst befristet als Krankheitsvertretung in Teilzeit) 

• Durchführen aller Pflegearbeiten an den Außenanlagen, 
den begrünten Flachdächern und den Zierpflanzen nach Weisung 
• Bedienen von Gartengeräten und Maschinen (z. B. Kleintrecker, Kettensägen, 
Rasenmäher usw.)
• Reinigen der Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Winterdienste 
• Haus- und Fahrdienste 
Flexible Arbeitszeiten, Dienstplanwünsche können berücksichtigt werden. 
Mit den genannten Tätigkeiten sind aufgabenspezifische körperliche Anforderungen 
verbunden, die eine gute physische Belastbarkeit voraussetzen. 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung
per Post oder E-Mail an das:
Reha-Zentrum Todtmoos
Klinik Wehrawald der DRV-Bund 
Personalbüro (email: bewerber-wehrawald@drv-bund.de) 
Schwarzenbacher Str. 4, 79682 Todtmoos http://www.reha-klinik-wehrawald.de

Das Reha-Zentrum Todtmoos, Klinik Wehrawald der Deutschen Rentenversicherung 
Bund sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine / einen Kraftfahrer*in
(vorerst befristet als Krankheitsvertretung auch in Teilzeit möglich) 

• Führen von PKW und Kleinbussen
• Lasten- und Personenbeförderung
• Ausführen von Hilfsarbeiten im Hausbereich und Gartenbereich 

Flexible Arbeitszeiten, Dienstplanwünsche können berücksichtigt werden. 
Mit den genannten Tätigkeiten sind aufgabenspezifische körperliche Anforderungen 
verbunden, die eine gute physische Belastbarkeit voraussetzen. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung
per Post oder E-Mail an das:

Reha-Zentrum Todtmoos
Klinik Wehrawald der DRV-Bund 
Personalbüro (email: bewerber-wehrawald@drv-bund.de) 
Schwarzenbacher Str. 4, 79682 Todtmoos 
http://www.reha-klinik-wehrawald.de

Lust auf Pizza, Pasta oder Spargel
Diese Woche:
Spargelcremesuppe 6,90 Euro
Spargel-Tagliatelle mit Speck 11,50 Euro
Spargel-Ravioli 13,50 Euro
Pizza Sole mio mit Spargel und Spiegelei 10,80 Euro

Bestellung unter 

07674 224 
Pizzeria Ratsstüble

Wild direkt vom Jäger
Re�i�n�l�r ght ’s it

Heimisches Wild aus unserer Jagd,
Reh, Gams und Wildschein, ganze Stücke
auf Wunsch
• in der Decke mit Haupt oder
• v. Metzgermeister küchenfertig vakuumiert

Nur auf Vorbestellung und bei Verfügbarkeit.
Haben Sie Fragen? Wollen Sie Wild bestellen?
Bitte rufen Sie uns an,
Jagdpächter Thomas und Meggi Wagner
Tel. 07674 - 8387

Zu vermieten in Todtmoos 
schöne 3-Zimmer-Wohnung, ca. 83 qm, mit Balkon 
und Carport, KM € 500,-- • Tel.: 0175 / 61 55 175 

Arztpraxis in Ärztehaus zu vermieten: 
Rheinstraße 47, 79761 Waldshut 

Infos per E Mail: direkt@brunostaerk.de 

Wildkammer - kleiner Schlacht-Raum
in Stühlingen zu vermieten.

Info-Anfragen per Mail: Immobilien@brunostaerk.de 

Todtmoos Ortszentr. zu vermieten 

helle 3-Zimmer-Wohnung 
86 qm, EBK+Bad neu, 550 Euro KM • Tel. 07754 1094 



Ja, ich möchte das digitale Abonnement für 4,49 Euro inkl. MwSt. pro Jahr zu meinem Print-Abonnement dazubuchen.  
Bitte geben Sie unbedingt Ihre E-Mail Adresse an. An die angegeben E-Mail Adresse schicken wir Ihnen die Login-Daten 
zum digitalen Heimatblatt. Das Angebot ist ausschließlich für Print-Abonnenten gültig.

RECHNUNG AN:

VORNAME*

NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON

TELEFAX

MOBIL

E-MAIL*

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT**:
  Ich ermächtige die Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Zahlungen von  meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditin-
stitut vereinbarten Bedingungen.

KONTOINHABER

BANK

BIC

IBAN

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

** Ohne Sepa-Lastschriftmandat erlaubt sich der Verlag 3,- Euro Rechnungsgebühren je Abrechnung zu berechnen. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich. 

Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Abonnenten.

*Pfl ichtfelder

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI.

 inkl. MwSt. pro Jahr zu meinem Print-Abonnement dazubuchen.  
 an. An die angegeben E-Mail Adresse schicken wir Ihnen die Login-Daten 

Jetzt auch 

unterwegs 
bestens 

informiert!

0 77 71 93 17-48 0 77 71 93 17-108 vertrieb@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRA 705294)
USt.-IdNr.: DE 314494248

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Primo-Verlag Verwaltungs GmbH - Sitz: Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRB 717160)
Geschäftsführer: Stephan Stähle
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Unser Balkonblumenmarkt beginnt am
Dienstag, den 04. Mai 2021

Öffnungszeiten:  Mo., Di., Fr. 08.30 - 12.30 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr

NEU:  Langer Donnerstag 08.30 - 12.30 Uhr
15.00 - 20.00 Uhr

Mi. u. Sa. 08.30 - 12.30 Uhr

In dieser Zeit bieten wir Ihnen:

-  alle Beet- und Balkonpflanzen -  Blumenerde
-  individuelle Beratung -  Gemüsesetzlinge

-  Einpflanzen

Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie gesund!
Blumen öffnen Tür und Herz!

Martina Abend
Floristik und Grabpflege

Engelschwand 27, 797333 Görwihl
Telefon 0 77 54 / 929 229 - Mobil: 0171 - 9 46 68 98

Fax: 0 77 54 / 92 58 02 - Email: MartinaAbend@gmx.de

Floristik Abend
Engelschwand 27

Tel.: 07754/929229

Balkonb
lumen-

Markt

2-Zimmer-Wohnung 42 m² 
möbliert, EBK, Süd-Balkon Garagenplatz,
geräumiges Bad mit Dusche, ab sofort frei.

Grüntalstraße  •  Tel. 0 76 74 / 9 05 60 



Gutes Essen aus der Metzgerei vom 03.05. - 08.05.2021
Täglich         Gemüsesuppe                                            € 2,90
Wochentag:  Gericht:                                                                                                  €/Port.
Mo.,  03.05.  Hühnerfrikassee
                   mit Reis und Erbsen                                       5,90

Di.,   04.05.   Mailänder Schnitzel, Tomatensoße
                   mit Spaghetti und Salat                                  6,40

Mi.,   05.05.   Kohlrouladen
                   mit Kartoffeln und Specksoße                        5,70
                   Eisbein mit Sauerkraut                                5,40

Do.,  06.05.   Wurstgulasch
                   mit Nudeln und Gemüse                                5,70
                   ½ gegrilltes Hähnchen                                 3,50

Fr.,   07.05.   Cordon bleu
                   mit Kroketten und Salat                                  6,40
                   Gegrillte Schweinshaxe                               5,00

Sa.,  08.05.    Heiße Bauernwurst

                   mit Kartoffelsalat                                            4,90

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

Filiale Todtmoos • Bergleweg 2
Bitte beachten Sie, dass wir geänderte Öffnungszeiten haben:

Montag-Mittwoch 8.00-14.00 Uhr, Donnerstag und Freitag 8.00-18.00 Uhr, Samstag 8.00-13.00 Uhr

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625  98359 • Fax: 98250

Angebot vom 06.05.2021 bis 08.05.2021
✓ Kalbsschnitzel                                                               1 kg     24,80 €
✓ Rinderbraten                                                         1 kg     13,40 €
✓ Schweinefilet                                                                  1 kg    14,80 €
✓ Filetspieße                                                             1 kg     14,80 €
3 Krustenschinken                                                100 g        1,58 €
✓ Bärlauchlyoner                                                                       100 g        1,10 €
✓ Putenschinkenwurst                                    100 g        1,10 €
✓ Salamiaufschnitt                                          100 g        1,78 €
✓ Klöpfersalat                                                  100 g 1,08 €
✓ Edamer                                                          100 g 0,98 €
                                                                                 

Filiale Zell-Atzenbach                                Filiale Zell Schönauer Str.      Filiale Todtmoos
Tel. 07625/385, Fax: 07625/8559         Tel. 07625/560                 Tel. 07674/393, Fax 07674/8991

@-Mail-Adresse: info@dorfmetzgerei.de 
Unsere Angebote finden Sie auch unter www.dorfmetzgerei.de

Spartüte 6,00 € vom 03.05. - 05.05.2021
500 g Gulasch gemischt  •  125 g Stuttgarter  •  1 Becher Fleischsalat

Wohnung oder Haus zu kaufen gesucht. 
Ich bin kein Makler, ich würde die Wohnung oder Haus für mich kaufen als Geldanlage 

und Sie könnten auf Wunsch weiterhin als Mieter in der Wohnung bleiben. 
Was wären die voraussichtlichen Mieteinnahmen und was wäre Ihr Wunsch-Verkaufspreis? 

Bitte melden Sie sich zunächst per E-Mail: direkt@brunostaerk.de

Tel. 07762 
5 11 88
Rollstuhltaxi

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 -36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 


